
 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der Schmuhl Faserverbundtechnik GmbH & Co. KG,  

Egertsweg 3, 07368 Remptendorf 

 

Wir widersprechen allen Lieferbedingungen, welche nicht die ausschließliche Anwendung der in der Bundesrepublik 

Deutschland und der EU geltenden gesetzlichen Vorschriften (insbesondere BGB und HGB) zum Inhalt haben. 

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners werden nur 

dann insoweit Vertragsbestandteil, wenn wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 

Von dem Zustimmungserfordernis kann nur in Schriftform abgewichen werden. 

Unabhängig davon gelten alle schriftlichen individuellen Vereinbarungen mit dem Vertragspartner (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen). Diese haben in jedem Fall Vorrang vor vorgenannten 

Geschäftsbedingungen. 

Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere 

schriftliche Bestätigung maßgeblich. 

I. Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und 

Rechtsmängeln ein Jahr ab Lieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

 (2) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche 

Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der 

regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 

II.  Erfüllungsort 

Erfüllungsort für unsere Lieferverpflichtung ist der Ort unseres Geschäftssitzes oder unseres Lieferwerks, sofern die 

Lieferung nicht von unserem Geschäftssitz aus erfolgt. Erfüllungsort für kundenseitige Zahlungsverpflichtungen und für 

Mängelgewährleistungsansprüche ist unser  Geschäftssitz. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.  Wir 

sind berechtigt, die Mängelbeseitigung am Standort des Vertragsgegenstandes auszuführen. 

 III. Sonstige Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen Lieferbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften 

wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz 

und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach 

gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 

typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von 

Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen 

Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche 

des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 
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